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Amtlicher Teil-

Bekanntmachung
Nr. M. 748/9. 16 K. R. A.,

betreffend Aufschub der Zwangsvollstreckung für
die in 8 2, KlaffeB, Ziffer2 der Bekannt¬
machung Nr. N. 3231/10. 15 K. R. A. be-

zeichneten Gegenstände aus ReinniE).
Vom 30. September 1916.

Der Endzeitpunkt für die Durchführung
der Zwangsvollstreckung gemäß § 8 stier Bekannt¬
machung Nr . M . 3231/10. 15 K. R. '21., betreffend „Ent¬
eignung , Ablieferung und Einziehung der durch die Verord¬
nung M . 325/7. 15 K. R . !A. bezw. M . 325 c/7. 15. K. R . 2l
beschlagnahmten Gegenstände", vom 16. November 1915, der
bisher durch Absatz a der Zusätze der Bekanntmachung Nr.
M . 2684/2. 16 K. R . A. vom 16. März 1916 für die unter
8 2, Klasse B, Ziffer 2 der Bekanntmachu 'ng
9tr . Ai. 3281 10. 15. K. R . A. fallenden Gegenstände*) ans

*) 8 2, Klasse B^  Ziffer 2 der Bekanntmachung Nr.
M . 3231/10. 15 K. R. A.:

8 2. Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände:
Klaffe B:  Gegenstände aus Reinnickel.

2. Einsätze für Kocheinrichtungen, wie Kessel, Teckel¬
schalen, Jnnentvpfe nebst Deckeln an Kipptöpfen,

Kartoffel-, Fisch- uno Fleischeinsätze usw. nebst
Reinnickelarmaturen.

Vorstehende Gegenstände fallen auch dann unter
die Verordnung, wenn sie mit einem Ueberzug
(Metall, Lack, Farbe u. dgl.) versehen sind.

Absatz b)  der Zusätze der Bekanntmachung Nr. M. 2684'2. 16
K. R. A. :

Zu Tampfkocheinrichtnngengehörende Armaturen,  für
die Ersatz aus beschlagnahmefreiemMaterial nicht beschafft
werden kann, brauchen nicht abgeliefert werden und können
bis aus weiteres in Benutzung bleiben-

den 80. September 1916 festgesetzt war , wird hierdurch
für diese Gegenstände bis zum 28 . Febrstai»
1917 hinausgeschoben.

Andere als die unter 8 2, Klasse B, Ziffer 2 der
Bekanntmachung Nr . M . 3231/10. 15 K. R . A. fallenden
Gegenstände werden von diesem Aufschub der Zwangsvoll-
streckung nicht berührt.

Der Abruf der von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände erfolgt durch die Metall -Mobilmachungsstelle
der Kriegs-RMtoff -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin S .-W. 48, Wilhelmstraße 20,
unter Angabe der Stelle , an die der Versand zu erfolgen!
Hat. Dem Abruf ist unverzüglich Folge zu leisten. Nicht¬
befolgung zieht die in der Bekanntmachung Nr . M . 3231 10.
15 K. R . A. angedrohten Strafen nach sich.

Frankfurt (Main ), den 30. September 1916.
Stellv . Generalkommando XVIII. A K.

Coblenz, den 30. September 1916.
Kommandantur der Festung

Coblenz -Ehrenbreitstein.
Ia 1 Nr . 16537.

1. Diez,  den 27. September 1916.

Bekanntmachung.
Der Rhein Mainische Verband für Volksbildung ver¬

anstaltet für die Zeit vom 3 bis 15 . Oktober d. I s.
in Diez  im Saale des „Hof von Holland " feine vierte
Volksakademie,  welche den beamteten und freiwilligen
Helfern und Helferinnen bei der Kriegswohlfahrtspflege
das für ihre Tätigkeit zweckdienlicheMstterial ermitteln!
soll. Alles Nähere ergibt sich aus dem vom genannten
Verbände herausgegebenen Arbeitspläne und den diesem
voransgcschickten Erläuterungen.

Ich mache auf den Besuch der Kriegs-
Volksakademie aufmerksam und kann den
Besuch der Vorträge und Kurse nur ange¬
legentlichst empfehlen.

Der König!. Landrat. >
Tuderstadt.



rii/Mimfi Dm muißrlnlfi im S 44 De»  ffoiremwnoraOooBen-
rnrcif / wm 14.® «H 1* K» (G--S . S . 152) mache ich hier-
tm % Besannt,  daß der bei der Veranlagung der Gemeinde-
cinfwnmenftcuer von fiskalischen Domänen - und Forftgr' imo-
stücken jiir dos laufende Steuerjahr der Gemeinden zugrunde
AU legende, aus diesen Grundstücken erhielte etatsmäßige
Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben — unter Be¬
rücksichtigungder auf ihnen ruhenden Verbindlichkeiten und
Verwaltungskosten — nach den Etats für das Reichnung--
fahr 1916:

1. in der Provinz Hessen-Nassau 226,5 vom Hundert
des Grundsteuerreinertrages beträgt.

Berlin , den 11. 5. 1916.
Tcr Minister für Landwirtschaft,

Domänen »nd Forsten ._
Bekanntmachung.

Die Ausführungsantveisung zur Polizeiverordnung,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb bon Biereruck-
vorrichtungcn (Negierungsamtsblatt 1909 s . <- Z erhalt
zu 8 5 b im 6. Abs. folgenden iveiteren Zusatz:

„Bis auf weiteres werden ferner Bierleitungsrohre
aus Zink mit einem inneren , dicht anliegenden dünnwandi¬
gen Rehre aus Feinsilber zugelassen."

Wiesbaden,  den 8. September 1916.
Der Regierungspräsident ._ _

J -Nr . 10 127 II. Diez,  den 26. September 1916.
An die Herren Bürgermeister

Betrifft : Das Verwiegen des Getreides.
Wie ich festgestellt habe, wird meine diesseitige Anord¬

nung vom 3 August ds . Js ., J .-Nr . 7911 II, - - Kreisblatt
syjt 182 — betreffend das VeAviegen des Getreroes nicht
überall befolgt, bezw. nicht mit der erforderlichen sorg¬
salt ausgesührt . Ich verweise nochmals ans die erla, :e-
nen Bestimmunacn und erwarte von den Herren -- iu 3~r'
meistern . daß mit allem Ernst die Bestimmungen beachtet
und befolgt werden. Ich Werde mich persönlich von der
Durchführung überzeugen.

Der Borfitzende deS Kreisansschnste».
Tuderstadt. _ _ _

I 8900 Diez,  den 25. seplember 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Ich ersuche mir bis zum 3. Oktober d. Js . be¬
stimmt  ein Verzeichnis der in der Zeit vom 1. - ktnlnr
1915 bis 30. September 1916 erteilten Baufcheme genau
nach unten angegebenem Muster vorzulegen.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Der Termin ist unter allen Umständen ge¬

nau  cinzuhalten.
Der Landrat.

> , I . V. :
i s Zimmermann.

Verzeichnis
der in der Zeit vom 1. Oktober 1915 bis 30. September

1916 erteilten Bauscheine. ■

Jour¬
nal
Nr.

Num¬
mer

Da¬
tum

des Bau¬
scheines

Des Gevändc
eigentümcrs
Name, Vor¬

name, Stand
und Hdus

nummer

Ge¬
meinde,
in der

die Bau-
stelle
liegt

Aiigale,
worin

der Bau
bestehen

soll

Aupabe des
Zeitpunktes,

wann der
Ban fertig¬
gestellt sein

wird bezw. ist

I. » 1«r«i IS .’liJ . Ü- I ,, A :!M . <3cv >tcmi .n - »*-»»« ■
9 ( n Mr ^ errew Wilr « crmcifter » e » » reife « .

Diejenigen Herren Bürgermeister , vie mit ver irinseii-
dang der Feuervisitativnsprotnkvtle 1916/16 noch im Rück¬
stände sind, Werden hieran mit Frist bis zum 5. Oktober
d. Zs . erinnert.

Der Landrat.
I . B.

Zimmermann.

J .-Nr . 9892 II . Diez,  den 25. September 1916.
Bekanntmachung

Auf die von dem Obst- und Weinbauinspektor der Land-
wirtschastskammer , Herrn Schilling in Geisenheim a. Rh .,
herausgcgebenen Schriftchen „Die Verwertung der Zwet-
schcn" und „lieber Walnuß -Oel" mache ich ergebenst auf¬
merksam. Die Verbreitung beider Schriftchen in weiteren
Kreisen ist empfehlenswert.

Der Landrat : Duderstadt.

I. 906I . Diez,  den 27. September 1916.
Bekanntmachung

Der Königliche Domänenrentmeister Reist in Dillen-
burg ist vom 1. Oktober d. Js . ab nach Diez a . d. L. verseht
worden. Vom gleichen Zeitpunkte ab ist ihm die Verwal¬
tung des Domänenrentamts Diez a . d. Lahn übertragen
worden.

Der Landrat.
Duderstadt.

Bekanntmachung.
Der 5. Kriegslehrgang über Winter -Gemüsebau findet

in der Zeit vom 9.' bis 11. Oktober 19l6 an der Kgl.
Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau zu Geisenheim
a. Rh. statt.

Der Unterrichtsplan ist folgender:
Montag , den 9. Oktober:  9 - 10 Uhr : Vortrag:

Herbst- und Winterarbeiten im Gemüsegarten , Garteniu-
spektor Junge . 10—11 Uhr : Die Ursachen der Entstehung
und die^ Verhütung des Verderbens von Wintergemüsen.
Vrof . Dr . Kroemer . 11- 12 Uhr : Die Bekämpfung von
Gemüsesebädlingen im Herbst und Winter . Von Prof . Dr.
Lüstner . Von 2 Uhr ab : Rundgang durch die Gemüseanlagen
der Anstalt . Besichtigung der Ausstellung . Garteninspektor
Junge.

Dienstag , den 10 . Oktober:  9 - 10 Uhr : Vor-
rraq : Die Ueberwinterung frischer Gemüse. Garteninspektor
Junge . 10—11 hUr ; Die Ursache der Entstehung und die
Verhütung des Verderbens von Wintergemüsen . Prof . Dr.
Kroemer 11—12 Uhr : Die Bekämpfung von Gemüseschäd-
lingen im Herbst und Winter . Pros . Dr . Lüstner. Von
2 Uhr ab : Praktische Anleitungen über die Ueberwinterung
der frischen Gemüsv. Gatteninspektor Junge.

Mittwoch , den 11 . Oktober:  9 - 10 Uhr : Vor¬
trag : Die Ueberwinterung frischer Gemüse. Garteninspekior
Junge . 10—11 Uhr : Die Bekämpfung von Gemüseschad-
linqen im Herbst und Winter . Prof . Dr . Lüstper. 11—1s
Ubr : Die Fäulnis des Obstes und ihre Verhütung . Pros . ^ r.
Kroemer- Von 2 Uhr ab : Die Ueberwinterung des Frisch¬
obstes.

Während der Dauer des Lehrganges findet eine Aus¬
stellung von frischem Obst und Gemüse sowie Dauerwaren

-diesem Lehrgänge können Männer und Frauen un¬
entgeltlich teil nehmen.

Anmeldungen sind baldmöglichst an dir Direktion der
Lehranstalt einzureichen.



. ..
^ „ t >U Ĵ cvvt '.t '» UvftcuwtV ^ ct t>cv V anx >fte

r Äa ,mVl*e»vwutcv '>tütiuuftcu.
Sie wollen daiiir Morgen, bof, ole Gemeindevechnee

die zum Schlüße jeoes Monats fällige Anzeige über die im
Laufe des Monats ausbezahlten KiciegsfmnMenunterstützung?n
an die KreiskomlnunalkasteDiez umgehend  erstatten . (Es
ist nur der Gesamtbetrag für September einschließlich etwaiger
Nachzahlungen für frühere Monate, soweit sie nicht schon
angezeigt sind, anzuzcigen.)

Sodann ist der Betrag der im September gezahlten außer¬
ordentlichen Kriegs-Familiennntcrstützungen auzugeben, und
zwar nach den verschiedenen Arten der Kriegswohlsahrtspklege
getrennt, z. B.

für Zusatzunterstütznngen zusammen 150 Mk.
für über das Maß der armenrechtlichenWoh-

nungsfürsorge hinausgehendcn Mietsbeihilsen 95 Mk.
Krankenhauskosten usw. für in Krankenhäusern

untergebrachte Angehörige Einberufener lla Mk.

*\Vc \>vsy\\ SXäyv^ x  VvtjjciYA *. W « \ fO"Sw , \ v» V\VVu\.( um fetn a,lel«Yy«Yi (>\\ xwXviöexw.
Der Äcinserr in ansinrevisepri : Vainia ist DntnVn rrnr»

znrechnen gemäß dem am Tage der bzm. am darizer-
Ndenden Tage in den Leitungen veröffentlichten amtlichen
Kurse.

Blankoaeschäfte dürfen nicht getätigt werden.

zus. 360 Mk.
Die Berichte mögen bis znm 1. k. Mts . sämtlich dar-

licgcn.
Der Borsitzende des Kreisausschnsie».

Duderstadt.

Michtamtli^ er Teil

Mitteilungen der
Rohmaterialstelle des Landwirtschastsmimsteriums,

Bereinbarungen über Höchstpreise für Klee-
und Grassamen

Im Ministerium für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten fanden Verhandlungen statt zwischen Vertretern der
Erzeuger von Klee- und Grassamen , den landwirtschaftlichen
Körperschaften und des Samenhandels , die unter Zugrunde¬
legung noclstchcvder Richtlinien folgende Höchstpreise der
einbartt n:

Richtlinien.
Die festgesetzten Preise find Höchstpreise, sie dürfen nicht

überschritten , können aber unterschritten werden. Sie best
stehen sich in allen Stufen , wenn nlcht anders vermerkt, für
mindestens gute Qualitäten 1916er Ernte . Geringere ©!uo(i
täten sind dem Wertnnterschiede entsprechend billiger zu
bewerten . Aeltere Saaten sind ebenfalls der Qualität enc
sprechend, jedoch nicht über die festgesetzten Preise zu bewer
ten Es ist Sache der Vereinbarung stoischen Käufer und
Verkäufer , außerdem Wertzahlen zu fordern oder zu geben
Für nachweisbar planmäßig gezüchtete Saaten sowie von
der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft, den Landwirt-
schaftskammern und den offiziellen Saatzuchtanstalten an¬
erkannte Saaten gelten die festgesetzten Preise nicht, ebenso
nicht für Verkäufe nach dem Auslande.

Die Preise verstehen sich für prompte Lieferung gegen
netto Kasse für 50 Kg. brutto oder netto bahn- oder bordfrei
der tatsächlichen Versandstation . Haben die Berechnungen
vor dem Kriege ab -oder frei Lager stattgefunden , so ist
dies auch weiter zulässig.

Genossenschaften und andere landwirtschaftliche Han¬
delsorganisationen unterstehen denselben Verpflichtungen
wie die Händler.

Bei Abgabe von Mengen unter 50 Kg. sind die vor dein
Kriege üblichen Zuschläge gestattet.

Für spätere Zahlungen und Lieserungen können 6 Pro
zent Zinsen berechnet werden. Ern entsprechender Preis
-nM'lag ist jedoch nur zulässig, wenn in dem Angebot und
der Rechnung ausdrücklich bemerkt ist, daß die Ware auf Ziel
oder spätere Lieferung verkauft ist.

Schriftliche Verträge , die vor Inkrafttreten deiKVvr-
stthcnden Höchstpreise und Bestimmungen abgeschlossen sind,
werden von diesen nicht betroffen. .

Zur Ueberwachung und Ergänzung dieser Bestimmnn-
ge> und Preisfestsetzungen besteht eine Kommission, die auch
1U Vertretungen zu prüfen und über ihre weitere Behandlung
zu eutscherdcn hat.

Anzeigen ünd ihr sonst zur Kenntnis gekommene Ueber-
tretungen und Umgehungen Weeden durch die Kommission
geprüft . Werden solch« für vorliegend erachtet, so ist der
Schuldige zu verwarnen bzw. hat die Kommission das
Recht, den Schuldigen dem Kriegscrnährnngsamt namhaft
zre machen.

Die üblichen Einrichtungen zur Schlichtung von Strei¬
tigkeiten (Schiedsgerichte, Gerichte, Kontroll -Si « :innen)
werden durch vorstehende Bestimmungen nicht beschränkt.

Die Forderung „seidefrei" gilt im Sinne der Höchstpreise
für erfüllt , wenn die Ware dem im Einzelsall in Betracht
kommenden bestehenden Bestimmungen oder Vereinbarungen
entspricht.

Die Mindestwerte für gute Qualität hat die Kommission
auf Grund der vieljährigen Durchschnittsergebnisse der Ver¬
suchsstationen unter Berücksichtigungder diesjährigen E >. n!e-
verhältnisse baldmöglichst sestznstellkn und bekanntzugebeu.

Gründet sich der Vorwurf der Höchstpreis-Ueberschrci-
tung auf

Nichterfüllung der Seidebedingungen oder
der zahlenmäßigen Garantien für Reinheit und Keim¬
kraft oder des Ursprungs,

so entscheidet allein und endgültig die ständige Kommiffion
über die Triftigkeit der Gründe und die Weiterverfolguiig
des Falles.

Höchstpreise.
Stufe  I . Höchstverkanfspreis an Verbraucher : 1. Ser¬

radella  55 Mk., 2. Rotklee,  seidefrei , mitteleuropäisch
190 Mk. 3. Weißtlec,  seidesrei 156 Mk. 4. Schwe¬
din ch- K l c e , stidesrei 166 Mk. 5. G e l b k l c e , enrhülst,
seidesrei 78 Mk. 6. Inkarnatklee,  seidefrei 90 Mk.
7. Luzerne,  seidesrei , überjäknig, asiatische 120 Mk.,
europäische 156 Mk. 8. Englisches und i t a l i e n i -
Ravgras 110 Mk. 9. Wrsterwoldisches Rahgras
88 Mk. 10. Wiesensü >wingel 115 Mk. 11. Timothe.
stidekre: 82 Mk. 12. Knaulgras 80 Mk. 13. Sckiaf-
schwingel 37 Mk. 14. Esparsette 58. Mk.

S tnfe  II . Höchstverkanfspreis der Händler an Händler
zum Verkauf an Verbraucher : 1. Serradella 49 Mk.
2. Rotklee,  seidefrei, mitteleuropäisch 178 Mk. 3. W e i ß -
klee,  seidesrei 143 Mk. 4. Schwedisch - Klee,  stide-
frei 1.56 Mk. 5. Gelb klee.  enthülst , seidesrei 70 Mk.
6. Inkarnatklee,  seidefrei 82 Mk. 7. L u z e r n c . seide¬
frei, überjährig , asiatische 112 Mk . europäische 147 Mk.
8. Englisches und italienisches Rah gras  ICK.»
Mk. 9 Westerwoldisches Rah gras 80 Mk. 10.
Wiesenschwingel 105 Mk. 12. Timothe,  seidesrei
75 Mk. 12 Knaulgras 72 Mk. 13. Schafschwingel
32 Mk. 14. Esparsette 52 Mk.

Srnfe  111 . Höchsteinkansspreis der Händler von
Händlern znm Verkauf an Händler und beim Einkauf vom
Auslände : 1. Serradella  44 Mk., 2 Rotklee,  sride-
frci, mitteleuropäisch 170 Mk. 3. Weiß klee,  stiderrei
138 Mk. 4. Schwedifch - Klee,  seidefrei 148 Mk.
5. 61c l b k l e e. enthülst seidesrei 65 Mk. 6. Int a r n a t -
klee,  seidesrei 75 Mk., 7. Luzerne, seideftei, überjährig.

I



CfnfernBerg

47  Mk . m 1 :
iStufe IV.  Höchsternkaufspreks der Händler von Piv-

dnzcnten : 1. Serradella  40 Ml?. 2. Rotklee,  fetbc*
ficj, mitteleuropäisch, 162 Mk. 3. Weißklee,  seidefrei
132 Mk. 4. Schtvedisch - K lee,  seidefrei 142 Mk. 5.
Gcll ' klce,  enthülst und seidefrei 60 Mk., 6. Znkarnat-
klee,  seidefrei 70 Mk. 7. Luzerne, sekdefrei. überjährig
asiatische 97 Mk., europäische 132 Mk. 8. Englisches
und italienisches Rap gras 86 Mk. 9. Wester-
w old i sch e s R a h g ra s 70 Mk. 10. Wie se n s chw i n -
ge l 91 Mk. 11. Timoth e,  scidefrei 65 Mk. 12. LIn a u l -
«ras  60 Mk. 13 S cha f s chw i n g e l 25 Alk. 14. E sp a r-
sc t t e 4L Mk.

Zur Durchführung dieser Vereinbarungen ist seitens des
Landwirtschastsministcriums beim Kriegsernäbrnngsamt
Konzessronszwang für den Samenhandel beantragt worden.
Das letztere hat die Genehmigung oes Antrages in Aus¬
sicht gestellt. i

Anfragen , die Vereinbarungen betreffend, sind an den
Versitzenden der Kommission, .Herrn Geheimen Oberregie-
rungsrat Professor Dr . Hiltner,  München . Osterwald-
straße 9f , zu richten.

Berlin , den 19. September 1916.

a.
Die fünfte Kriegsanleihe.

Badische Anilin- und Svdafabrik in Ludwigshafen
Rh. 6 Millionen Mark.

Stadtgemeinde Heioelbcrg 1 Million Mark.
Neckarsulmer Fahrzeugmerke 1 Million Mark.
'Kathreiners Malzfabriken G. m. b. H., München-Ber¬

lin 1 Million Mark.
Kreissparkasse Erkelenz 1,2 Millionen Mark.
Deutsches Lagerhaus in Posen 1 Million Mark.
Nordwestl. Eisen- und Stahlbernfsgenossenschaft2 Mil¬

lionen Mark.
Städtische Sparkasse Magdeburg 8 Millionen Mark.
Schleswig-Holsteinische Landschaft2 Millionen Mark.
Solzmann und Comp. 3,2 Millionen Mark.
Wulff u. Co. in Düsseldorf 1,2 Millionen Mark.
Frau Kommerzienrat Güttler in Reichenstein t Million

Mark.
KreissparkasseRees 1 Million Mark.
Stadt Herne 4,4 Millionen Mark.
Städtische Sparkasse in Neukölln 3 Millionen Mark.
Spar - und Darlehcnsverein Walsrode 1 Million Mark.
Landesausschuß des.Reg.-Bezirkes Kassel6 Millionen Mark.
Landeskrcditkasse, Kassel 3 Millionen Mark.
Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel 1,5 Millionen

Mark.
Bergische Stahl -Jnd . G. m. b. H., Remscheid21/,  Mil¬

lionen Mark.
Carl Berg Akt.-Ges., Eveking (Wests.) 2 Millionen Mark.
Westfälisches Kvhlrnkontor G. m. b. H. in Hamburg

10 Millionen Mark.
Sparkasse Wald 2!/ä Millionen Mark.
Nordstern. Versicherungs-Gesellschaften, Berlin -Schöneberg

10 Millionen Mark.
Preußische Bodenkresit Aktienbank Berlin 2 Millionen

Mark.
Brennaborwcrke Brandenburg 1,3 Millionen Mark.
Maximilianshütte , München 1 Million Mark.
Gebrüder Strauß , Frankfurt a. M. tt/s Millionen Mark.
Nathan Stern und Sohn, Mellrichstast 2 Millionen Mark.
Feuerversicherungsgesellschaft Colonia 3 Millionen
KreiSsparkasse Angermünde 2 Millionen Mark.
Spiritus -Zentrale 1 Million Mark.

Mark

Cirnbe &vci fiefjevtt11anftxtlt
WRinlotten  IWoif.

(Stein fot/lcnOevglvcrf  Zollverein,
Million Mark.

Blei - und Silberh . Brnnbach, Frankfurt
lion Mark.

.fFöiiiilvvictji (Sncfjfett
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Kriegsanleihe , Schule und Landwirtschaft.
Wie schon bei den borangegangenen Kriegsanleihen,

haben sich auch diesmal die Schulen in den Dienst der
Werbearbeit gestellt. Sie betätigen ihren Opfersinn nicht
nur im Zeichnen selbst, nein sie gehen auch hinaus ans die
Dörfer und fordern die Landbewohner zur Zeichnung auf.
Die Landleute sind durch Ernte - und Druscharbeiten z. T.
häufig verhindert , in die Stadt zu fahren und ihrer Pflicht
zur Zeichnung nachzukommen. In den meisten Orten be¬
finden sich auch keine Postanstalten , die die Zeichnungen
annehmen , so finden eisrige Schüler ein segensreiches Feld
ihrer Werbetätigkeit . Das Generalkommando stellr ihnen
bereitwilligst beschlagnahmte Fahrräder zur Verfügung , und
so ist es nicht verwunderlich . Ivenn der Erfolg größer ist, als
man annimmt . Eine einzige Magdeburger höhere Schule
konnte bis jetzt schon 800 000 Mark von der Landbevölkerung
der Kriegsanleihe zusühnen. Aehnliche Resultate werden aus
anderen Stärken bekannt . Als nachahmenswertes Beispiel
für die Landbevölkerung mag auch das Vorgehen der alt-
märkischen Landgemeinde Döbbelin b. Stendal dienen, wo
sich jeder Landwirt von über 100 Morgen Besitz zur Zeich¬
nung von 1000 Marl und unter 100 Morgen Besitz zur
Zeichnung von 500 Mark verpflichtete! 1»se* -l-

:!: Die kleinen Zeichnungen sind die Hauptsache, auf
sie kbmimt es an. D>ie großen Mitlionenzeichnungen springen
in die Angen, reichen aber für den Erfolg nicht aus . Ueber 84
Prozent aller Zeichner der bisherigen vier Kriegsanleihen
entfallen auf die Zeichnungen bis zu 2000 Mark. An Geld
fehlt es auch in den unteren und mittleren Volkskreisen nicht.
Die deutschen Sparkassen, in denen gerade der kleine Mann seine
Ersparnisse zinsbringend anlegt, nahmen seit Beginn dieses
Jahres 1600 Millionen Mark mehr ein, als sie auszuzahlen
hatten. Die Kriegskosten venvandeln sich auch zum größten
Teile wieder in Bolkseinnahmen und Bolksvermögen. Nimmt
man die tatsächlichen Kriegskosten mit 40 Milliarden an, so
sind davon nach einer Berechnung oer „Köln. Ztg." etwa neun
Zehntel in .Forin von Soldatenlöhnungen, Beamtengehältern,
Unternehmergewinnen, Arbeiterlöhnen, Bezahlung von Agrar¬
produkten ustv. Nur ein geringer Teil, verschossene Munition,
gefallene Pferde ustv., der Mit zehn Prozent oder mit 4
Milliarden nicht zu niedrig veranschlagt ist, dürfte dem Bolks-
verniögen verloren gehen. Diesen 4 Milliarden aber, die im
Kriege eingebüßt worden sind, steht eine hundettfache Sicher¬
heit gegenüber; denn das ocut,che Volksvermögen beträgt etwa
400 Milliarden Mark. Und für sie Schulden des Reiches haften
das Vermögen alter Bundesstaaten, das etwa der Kriegsschul-
denlast entspricht, und das Vermögen aller Volksgenossen, das
durch den Krieg fast ,yn oie Summe größer geworden ist, die
das Reich an Schulden ausgenommen hat.

Bekanntmachung.
Von Montag , den 2., bis Donnerstag , den

5. Oktober  ds . Js ., von nachmittags 2 Uhr abs. wird!
die 2. Hälfte Gemeindesteuer, das 2. Quartal Wassergeld
und die Gnsnutzung erhoben.

Fi e i e n d i ez , den 29. September 1916.
Der Gemeinderechner

Römer.

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Ems.
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